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Der Gemeinderat stimmt der Neufassung der Hauptsatzung gemäß der beiliegenden 
Änderungssatzung zu. 
 

Sachverhalt: 

 
Die bisherige Hauptsatzung wurde durch den Gemeinderat am 20. Juli 1999 beschlossen. 
Die vorgenommenen Änderungen betrafen zum einen die beratenden Ausschüsse sowie die 
Bildung eines Ältestenrates.  
 
In dem vorliegenden Satzungsmuster des Gemeindetags Baden-Württemberg, aus dem Jah-
re 2009, wurden die Zuständigkeiten des Bürgermeisters und die Empfehlungen für die Be-
wirtschaftungsbefugnis neu geregelt. 
 
Weiterhin besteht aufgrund der gegenwärtigen Corona-Krise die Möglichkeit, dass die Ge-
meinden die Digitalisierung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes vorantreiben und ein-
setzen können. Hierzu gehört auch die Arbeit in den politischen Gremien. Dies muss jedoch 
auch in der Hauptsatzung geregelt sein. 
 
Die Änderung betrifft die Durchführung der Gemeinderatssitzung als Videokonferenz. Dafür 
wurde vom Land durch die Einführung des § 37 a in der Gemeindeordnung eine Möglichkeit 
der Sitzungsdurchführung als Videokonferenz eröffnet. Diese Vorschrift gilt im Jahr 2020 
noch unmittelbar, ab 2021 muss dies jedoch in der Hauptsatzung aufgenommen sein. 
 
Dieses Verfahren darf bei den Gegenständen einfacher Art gewählt werden, bei anderen 
Gegenständen darf es nur eingesetzt werden, wenn die Sitzung andernfalls aus schwerwie-
genden Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden könnte. Schwerwiegende 
Gründe liegen insbesondere vor bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Seuchenschutzes, 
sonstigen außergewöhnlichen Notsituationen oder wenn aus anderen Gründen eine ord-
nungsgemäße Durchführung ansonsten unzumutbar wäre. Bei öffentlichen Sitzungen muss 
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gem. § 37 Abs. 1 Satz 1 eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in den öffentlich zu-
gänglichen Raum erfolgen. 
 
Durch die Aufnahme in der Hauptsatzung wird die Möglichkeit dauerhaft eröffnet, die Sitzun-
gen per Videokonferenz durchzuführen. Im Bedarfsfall kann dann daher auf dieses Instru-
ment zurückgegriffen werden.  
 
Die Aufnahme in der Satzung ebnet die rechtlichen Vorgaben für eine Videoübertragung. Die 
technische Umsetzung erfolgt dann in Absprache von Verwaltung und Gremium. 
 
Die Verwaltung hat einen Satzungsentwurf zur Neufassung der Hauptsatzung erarbeitet, der 
als Anlage beigefügt ist.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeinde Wittnau 

Landkreis Breisgau - Hochschwarzwald 

 
 

Hauptsatzung 

 
Az. 020.05 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden - Württemberg (GemO) hat der Gemein-
derat am 30. November 2020 folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 

I. Form der Gemeindeverfassung 
 

§ 1 
Gemeindeverfassung 

 
Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat und der Bürgermeister 
 
 

II. Gemeinderat 
 

§ 2 
Rechtsstellung, Aufgaben und Zuständigkeiten 

 
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. 
 
Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Ange-
legenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Gemeinderat den Ausschüssen oder dem Bür-
germeister bestimmte Angelegenheiten übertragen hat oder der Bürgermeister kraft Geset-
zes zuständig ist. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt 
beim Auftreten von Missständen in der Gemeindeverwaltung für deren Beseitigung durch 
den Bürgermeister. 
 
 

§ 3 
Zusammensetzung 

 
Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und den ehrenamtlichen 
Mitgliedern (Gemeinderäte). 
 

§ 4 
Ältestenrat 

 
Der Gemeinderat bildet einen Ältestenrat, der den Bürgermeister in Fragen der Tagesord-
nung und des Gangs der Verhandlungen des Gemeinderats berät. Vorsitzender des Ältes-
tenrats ist der Bürgermeister. Die Vertreter der Mitgliedervereinigungen (Fraktionen) werden 
von diesen bestimmt. 
 
 

 
 
 
 
 



§ 5 
Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sit-

zungsraum 
 

 
Der Bürgermeister kann Sitzungen des Gemeinderates ohne persönliche Anwesenheit der 
Mitglieder im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen einberufen. Die Voraussetzungen 
für die Einberufung und die Durchführung dieser Sitzungen richten sich nach den Bestim-
mungen des § 37 a Abs. 1 und 2 GemO. 
 
 
 

III. Ausschüsse des Gemeinderats 
 

§ 6 
Beratende Ausschüsse 

 
(1) Es besteht ein beratender Ausschuss für Bau- und sonstige technischen Angelegenhei-

ten (Bauausschuss). 
 
(2) Der Bauausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und fünf weiteren 

Mitgliedern des Gemeinderates sowie persönlichen Stellvertretern. 
 
(3) In den beratenden Ausschuss können durch den Gemeinderat sachkundige Einwohner 

widerruflich als beratende Mitglieder berufen werden; sie sind ehrenamtlich tätig. 
 

 

IV Bürgermeister 
 

§ 7 
Rechtsstellung 

 
Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. 
 
 

§ 8 
Zuständigkeiten 

 
(1) Der Bürgermeister leitet die Gemeindeverwaltung und vertritt die Gemeinde. Er ist für die 

sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwal-
tung verantwortlich und regelt die innere Organisation der Gemeindeverwaltung. Der 
Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der laufenden Verwaltung 
und die ihm sonst durch Gesetz oder den Gemeinderat übertragenen Aufgaben. Wei-
sungsaufgaben erledigt der Bürgermeister in eigener Zuständigkeit, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt auch, wenn die Gemeinde in einer Angelegenheit 
angehört wird, die aufgrund einer Anordnung der zuständigen Behörde geheimzuhalten 
ist. 
 

(2) Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertragen, so-
weit es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt: 

 
1. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von 7.700 

(alt) Euro im Einzelfall (Mindest-Empfehlung des Gemeindetages: 10.000); Vor-
schlag der Verwaltung: 10.000 Euro 
 



2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu 1.600 
(alt) Euro (Empfehlung des Gemeindetages: 2.000 – 4.000 Euro); Vorschlag der 
Verwaltung: 3.000 Euro 

 
3. die Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonstige personalrechtliche Ent-

scheidungen von Beschäftigten der Entgeltgruppe 1 bis 8 TVöD sowie von Beschäf-
tigten im Sozial- und Erziehungsdienst Entgeltgruppe S 2 bis S 8, von Aushilfsange-
stellten, Arbeitern, Arbeitern Beamtenanwärtern, Auszubildenden, Praktikanten und 
anderen in Ausbildung stehenden Personen; Beamte des einfachen Dienstes sowie 
des mittleren Dienstes bis einschließlich Besoldungsgruppe A 8 (Empfehlung des 
Gemeindetages); 

 
4. die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüssen sowie Unterstüt-

zungen und von Arbeitgeberdarlehen im Rahmen von Richtlinien; 
 

5. die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Freigebigkeitsleis-
tungen bis 500 (alt) Euro (Empfehlung des Gemeindetages: 2.500 – 3.000 Euro); 
Vorschlag der Verwaltung 1.000 Euro 

 
6. Die Stundung von Forderungen im Einzelfall 

 
a) bis zu drei Monaten in unbeschränkter Höhe 
b) über drei Monate bis zu sechs Monaten bis zu einem Betrag von 1.600 (alt) Euro 

(Empfehlung: Den örtlichen Verhältnissen anpassen)  
 

7. der Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Niederschlagungen solcher An-
sprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn 
der Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zu-
geständnis der Gemeinde im Einzelfall nicht mehr als 500 (alt) Euro beträgt (Min-
dest-Empfehlung des Gemeindetages: 2.500); Vorschlag der Verwaltung: 2.500 Euro 

 
8. die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch von Grundeigen-

tum oder grundstücksgleichen Rechten, einschließlich der Ausübung vor Vorkaufs-
rechten, im Wert bis zu 2.600 (alt) Euro (Mindest-Empfehlung des Gemeindetages: 
10.000) im Einzelfall; Vorschlag der Verwaltung: 5.000 Euro 

 
9. Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem Vermögen bis zu ei-

nem jährlichen Miet- oder Pachtwert von 1.100 (alt) Euro (Mindest-Empfehlung des 
Gemeinderates 2.500) im Einzelfall; Vorschlag der Verwaltung: 1.500 Euro  

 
10. die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 1.100 (alt) Euro im Einzelfall 

(Mindest-Empfehlung des Gemeindetages: 10.000); Vorschlag der Verwaltung 5.000 
Euro 

 
11. die Bestellung von Bürgern zu ehrenamtlicher Mitwirkung sowie die Entscheidung 

darüber, ob ein wichtiger Grund für die Ablehnung einer solchen ehrenamtlichen 
Mitwirkung vorliegt; 

 
12. die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachverständiger zu den Beratungen 

einzelner Angelegenheiten im Gemeinderat und den beratenden Ausschüssen; 
 

13. die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleistung in Notlagen und mit Maßnahmen 
der Brandverhütung im Sinne des § 2 Abs. 2 Feuerwehrgesetz. 

 
 
 



V. Stellvertretung des Bürgermeisters 
§ 9 

Stellvertretung des Bürgermeisters 
 
Aus der Mitte des Gemeinderates werden zwei Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt 

 
 

VI. Schlussbestimmungen 
 

§ 10 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Zum gleichen 
Zeitpunkt tritt die bisherige Hauptsatzung vom 20. Juli 1999 außer Kraft 
 
 
Wittnau, den 1. Dezember 2020 
 
      (Siegel) 
 
Jörg Kindel 
Bürgermeister 
 
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Ände-
rungssatzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn Sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Änderungssatzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.  
 
 
Bekanntmachungsvermerk: 
 
Die Bekanntmachung erfolgt durch Veröffentlichung über das Amtliche Mitteilungsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft Hexental, Nr. 24 vom 11. Dezember 2020 
 
 
      (Siegel) 
 
Jörg Kindel 
Bürgermeister 
 


